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AUSZUG AUS DEM VERGLEICH DES KLOSTERS EINSIEDELN IM STREIT DES
KLOSTERS FAHR MIT DEM GOTTESHAUS WETTINGEN BETREFFEND
IHRER RECHTE IN DEN GEMEINDEN DIETIKON UND SCHLIEREN

Das Gotteshaus Fahr solle bei seinen alten Rechten und Frei¬

heiten betreffend das Fahr [über die Limmat ] verbleiben und wie

bis anhin den Fussweg über das Feld benützen dürfen ; was aber

an Vieh , Wein , Früchten und anderem transportiert werde , solle

unten über die Schlierer Allmend geführt werden.

Das Gotteshaus Wettingen dürfe das Fahr zu Dietikon ebenfalls

benützen . Durch die Güter des Klosters Fahr seien jedoch Ge¬

fährte zu verwenden , die bloss einen Fussweg benötigten . Das

Vieh solle "von Allmendt zue Allmendt geschwembt " werden.

Extrahiert , den 4 . Juli 1690.

- Blatt 422V und 423r  leerAH 17 , 422- 423
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